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Angebote einholt, manche vielleicht sogar noch weni-
ger, ist es wichtig, dass Transparenz da ist, dass die 
anderen Bieter erkennen, dass hier sauber gearbei-
tet worden ist, dass hier nichts am Gesetz vorbei 
passiert ist und dass den Zuschlag wirklich das wirt-
schaftlichste Angebot bekommen hat.  

Wenn man sich anschaut, wie lange das gedauert 
hat, bis das Konjunkturpaket erst mal in Thüringen 
auf den Weg gebracht worden ist, also die Umset-
zung, wenn ich jetzt sehe, wie lange es dauert, bis 
vom Landesverwaltungsamt die einzelnen Maßnah-
men genehmigt werden, dann sind diese Verzöge-
rungen - die Tage hatte ich vorhin genannt - bei der 
Vergabe marginal gegenüber dem Problem.  

Im Vorfeld des Einbringens des Gesetzes haben wir 
intensiv mit Handwerkern zusammengearbeitet. Wir 
haben den Gesetzentwurf u.a. mit der Elektroinnung 
überhaupt erst gemeinsam erarbeitet und auch dann 
mit der Handwerkskammer abgestimmt, so dass sie 
voll hinter unserem Gesetzentwurf stehen. Es ist ja 
auch von Herrn Gerstenberger gesagt worden. Herr 
Carius hat hier nur drei Sätze gesagt; ich finde es 
ein bisschen merkwürdig, wie man als Berichterstatter 
bei einem Gesetzentwurf, der so lange in Ausschüs-
sen beraten worden ist, hier nur einen Satz sagen 
kann, noch nicht einmal sagen kann, wie die Anzu-
hörenden das Gesetz gesehen haben. Das ist wirk-
lich unwürdig für das Parlament, muss ich sagen, 
was Herr Carius hier gemacht hat. Es geht ja nicht 
darum, hier stundenlange Debatten zu führen, 

(Beifall SPD) 

aber wenigstens, wie der Verlauf des Gesetzent-
wurfs in der Beratungsfolge gewesen ist, das hätte 
man hier doch mal darstellen können.  

Im Übrigen gibt es ja auch in Sachsen ein Vergabe-
gesetz in ähnlicher Art, wie wir es hier haben. Das 
ist dort von der CDU-Fraktion eingebracht worden 
im Jahr 2003; das ist wahrscheinlich der Hauptunter-
schied zwischen den Gesetzen. Hier hat es die SPD-
Fraktion eingebracht, da die CDU-Fraktion, deshalb 
wird es wahrscheinlich von Ihnen abgelehnt.  

Meine Damen und Herren, mir will das überhaupt 
nicht einleuchten, warum Sie sich nicht beteiligt 
haben an der Diskussion, Änderungen eingebracht 
haben, dann hätte man das Gesetz ja auch verab-
schieden können. Stattdessen haben Sie vor einem 
Vierteljahr die Landesregierung beauftragt, das Mittel-
standsfördergesetz zu überarbeiten. Bis heute ist 
das nicht erfolgt. Das ist wieder nicht auf der Tages-
ordnung. Meine Damen und Herren, das nennt man 
Arbeitsverweigerung. Ich weiß nicht, Herr Günther, 
warum Sie sich das überhaupt bieten lassen von 
der Landesregierung, dass die einfach nicht das 

macht, was Sie hier beschlossen haben. Ich kann 
das nicht nachvollziehen und wir halten weiterhin 
an einer mittelstandsfreundlichen Regelung im Verga-
bebereich fest und wir werden natürlich unserem Ge-
setz heute zustimmen und auch weiter mit den Be-
troffenen daran arbeiten, dass es in absehbarer Zeit 
in Thüringen dann zur Wirkung kommt. Danke. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Für die CDU-Fraktion hat sich der Abgeordnete 
Günther zu Wort gemeldet. 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegin-
nen und Kollegen, zuerst ein Wort zu Herrn Gersten-
berger. Sie haben mir gestern Wahrnehmungs-
schwierigkeiten beim Thema Kurzarbeit vorgeworfen, 
indem Sie meine Worte ein Stück verdreht haben. 
Als ich über große Teile von Qualifizierungsmaßnah-
men gesprochen habe, haben Sie überwiegende 
Teile reingebracht, haben wir besprochen, ist ge-
klärt. Hinweis von mir: Ich schätze Sie als Kollegen 
im Wirtschaftsausschuss. Ein großer Teil Ihrer For-
derungen, die Sie heute hier aufgemacht haben, Herr 
Kollege Gerstenberger, sind im Forderungssiche-
rungsgesetz längst abgearbeitet. Auch da meine 
freundliche Bitte, dass Sie da noch einmal nachse-
hen und das reflektieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erörtern 
heute den SPD-Gesetzentwurf für ein Thüringer Ver-
gabegesetz in zweiter Lesung. Ich kann gleich vor-
wegnehmen, die CDU-Fraktion wird der Beschluss-
empfehlung des Wirtschaftsausschusses zur Ableh-
nung dieses Gesetzes folgen, obgleich ich bereits 
hier betone, wir hätten uns einen anderen Verlauf 
der Debatte gewünscht, nämlich eine Parallelbe-
handlung dieses Gesetzentwurfs mit dem in Kürze 
zu erwartenden Entwurf der Landesregierung eines 
Mittelstandsförderungsgesetzes, das auch den Rah-
men der flexiblen, modernen Vergaberegeln für den 
unterschwelligen Bereich im Kontext mit den Vor-
gaben von EU und Bund enthalten soll.  

Leider, meine Damen und Herren, ist es nach dem 
Willen der SPD-Fraktion nicht zu einer solchen sinn-
vollen Zusammenführung der Ansätze gekommen. 
Obwohl einige Elemente des SPD-Entwurfs durchaus 
weiter bedenkenswert sind 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Bemer-
kenswert auch.) 

- ja, bemerkenswert auch -, überwiegt doch die Reihe 
der handwerklichen Fehler und der inhaltlichen 
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Schwächen. Das ist in der Debatte im Ausschuss 
deutlich geworden. Auch aufgrund der Debatte im 
Landtag und der Ergebnisse der Anhörung, vor allem 
aber der Lageschilderung der Betroffenen selbst, so 
resümiere ich, bleibt der CDU-Fraktion nichts anderes 
übrig, als den Gesetzentwurf abzulehnen.  

Dennoch, im Grunde, liebe Kollegen von der SPD, 
trennt uns doch in dieser Angelegenheit gar nicht 
allzu viel. Genau wie Sie wollen wir doch, dass unser 
solides Thüringer Handwerk und der Mittelstand, die 
ordentliche Löhne zahlen, natürlich im Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge auch faire Chan-
cen erhalten. Es kann einfach nicht sein, dass, wie 
uns berichtet wurde, ein großer Teil unseres hand-
werklichen und gewerblichen Mittelstands die Be-
teiligung an der Ausschreibung öffentlicher Aufträge 
angekündigt hat und Billiganbieter mit Dumpinglöhnen 
zum Zuge kommen, die am Ende wegen Nachträgen 
der öffentlichen Hand teuerer kommen als bei dem 
zunächst preislich unterlegenen anerkannten Hand-
werker aus der Region. Ich denke, da gibt es Überein-
stimmung. Das sind alles bekannte Dinge, wir müs-
sen diesen gordischen Knoten nur endlich zerschla-
gen.  

Ich denke, liebe Kollegen von der SPD, Sie stimmen 
mit mir auch überein, dass das kein Thema für eine 
hitzige Debatte sein sollte. Hier kurzen politischen 
Geländegewinn zu verbuchen, wäre schlichtweg ein 
Pyrrhussieg. Dabei sind die Regeln mit der Thüringer 
Vergabe-Mittelstandsrichtlinie gar nicht so schlecht. 
Sie werden von allen Seiten gelobt, das ist nun mal 
Fakt. Die Akteure engen sich ihren Umsetzungsspiel-
raum offensichtlich immer wieder selbst ein und ver-
stecken sich hinter bürokratischen Trutzburgen. Darü-
ber hinaus ist auch die Analyse der tatsächlichen 
Probleme der Betroffenen weiter vorangeschritten.  

Auch aus der Anhörung ist für die CDU-Fraktion 
eine andere Wahrnehmung der Hemmnisse und 
Probleme der Vergabe öffentlicher Aufträge festzu-
stellen. An erster Stelle steht aus unserer Sicht, wie 
schon erwähnt, die überbordende Vergabebürokratie. 
Ich nenne Ihnen einmal einige Punkte, die an uns 
herangetragen wurden, auch nach der Anhörung. 
Vielen Handwerkern würde eine gestufte Ausschrei-
bung, eine Differenzierung der Leistungsverzeichnis-
se bereits nützen. Viele wünschen sich, die Bieter-
gespräche auszuweiten; viele Beteiligungen an Aus-
schreibungen scheitern wegen kleinster Formfehler, 
die meist gar nichts mit der Sach- und Fachkunde und 
Zuverlässigkeit zu tun haben. Der Wust von Vortex-
ten, die jedes Mal gleich ausgefüllt werden müssen, 
die Aufforderung zum Nachweis der Preiskalkulation 
nach EFB sollte nur für deutliche Abweichler vorge-
nommen werden und nicht für alle Anbieter. Auf der 
anderen Seite müssen sich auch die Vergabestellen 
durchringen, ihren Handlungsspielraum weiter aus-

zuloten. Diese Dinge müssen doch durchsetzbar 
sein. Von einer einheitlichen Internetvergabeplatt-
form wollte ich hier schon gar nicht mehr reden; dies 
hat die CDU jüngst bereits in einem Plenarantrag 
von der Landesregierung eingefordert. Vielleicht ist 
die Umsetzung des Konjunkturprogramms hierfür ein 
Probelauf. Unsere Forderung an dieser Stelle möchte 
ich hier nochmals deutlich unterstreichen und fordere 
hier zum Handeln auf.  

Es kann nicht sein, dass allein aus Gründen des Auf-
wands, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen, 
viele kleine Handwerksbetriebe, wie schon angespro-
chen, sich gar nicht mehr an diesen Auftragsvergaben 
der öffentlichen Hand beteiligen. Das muss Gründe 
haben und genau diese müssen wir abstellen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist uns 
also von allen Seiten der Wunsch und die Forderung 
nach weniger Bürokratie, gestuften Verfahrenswegen, 
Wegfall unnötiger Formulare und die Forderung nach 
flexiblem, verantwortungsvollem Handeln der Betei-
ligten vorgetragen worden. Das fängt mit der Qualität 
der Leistungsbeschreibungen an und endet mit un-
flexiblen digitalen Auslegungen der Vergabehandbü-
cher und der Haushaltsordnungen. Ein so stringentes 
Korsettgesetz, wie Sie es vorgelegt haben, liebe 
Kollegen der SPD-Fraktion, mit latenter Einklagbar-
keit und Inkaufnahme ständiger Vorhabensverzöge-
rungen bedeutet dabei wohl eher das Gegenteil von 
Deregulierung, denn gut gemeint, ist nicht immer 
gut gemacht. Wie jedermann weiß, man kann sich 
auch in das Gegenteil von „gut gemeint“ verkehren. 
Man stelle sich nur vor, die Empfehlungen der Bun-
desregierung in Abstimmung mit der EU, die Ver-
gabegrenzen im unterschwelligen Bereich im Zu-
sammenhang mit dem Konjunkturpaket II hochzu-
setzen, wären auf ein solches Gesetz gestoßen. Wir 
würden heute vielleicht die erste Lesung des ersten 
Änderungsgesetzes beraten. Der Verabschiedungs-
termin stünde wegen entsprechender Anhörungen 
sicherlich dann in den Sternen.  

Wir haben es also mit einer vielschichtigen Materie 
zu tun, meine Damen und Herren. Auch leben wir 
nicht auf einer einsamen Vergabeinsel und Schnell-
schüsse sind daher unangebracht. Ihr Gesetzentwurf, 
meine Damen und Herren, war ein Schnellschuss. 
Deshalb bleibe ich auch bei meiner Einschätzung 
aus der ersten Lesung: Das Gesetz ist ein falsches 
Instrument zur falschen Zeit. Ich glaube, ein wenig 
haben Sie das auch eingesehen, auch wenn Ihnen 
das schwerfällt, das heute hier einzugestehen. Wie 
komplex das Thema ist, zeigt sich auch in den konträ-
ren Auseinandersetzungen der beiden Oppositions-
fraktionen in der Plenardebatte bei der Einbringung 
und im Ausschuss. Jeder kann es nachlesen. Wir 
waren schon ein Stück weit erstaunt, wie Sie da auf-
einandergeprallt sind und die Auseinandersetzungen 
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von rot und dunkelrot.  

Nein, meine Damen und Herren, wir wollen als CDU-
Fraktion einen ganzheitlichen Ansatz in einem Mittel-
standsförderungsgesetz, der einen wettbewerblichen 
Rahmen setzt mit entsprechendem Freiraum für die 
Akteure. Die Details können dann in einer fortge-
schriebenen Vergabe-Mittelstandsrichtlinie geregelt 
werden. Was nun die Zeitschiene betrifft, wollte die 
CDU-Fraktion im Gegensatz zu Ihnen jedoch ab-
warten, welche Wirkung das Vergaberechtsmoderni-
sierungsgesetz des Bundes für den überschwelligen 
Bereich zeigt, und die ins Haus stehende Neurege-
lung der VOB und VOL mit einbeziehen.  

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Herr Abgeordneter Günther, gestatten Sie eine An-
frage durch den Abgeordneten Schubert? 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Nein, jetzt nicht.  

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Dann nicht.  

Abgeordneter Günther, CDU: 

Am Ende, Herr Schubert. Ich werde Ihnen doch nicht 
eine Frage verweigern.  

Der Verdingungsausschuss des Bundes hat hierzu 
bekanntlich immer noch keine abschließenden Be-
schlüsse gefasst. Aus diesem Grund verzögert sich 
offenbar auch noch die Vorlage des eingeforderten 
Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Mittel-
standsförderung. Aber wir sind da wirklich guter Hoff-
nung, dass uns der Gesetzentwurf zügig vorgelegt 
wird. Mögliche Änderungen können ja dann - und 
das zu dem Argument der Landesregierung - auch 
später mit einfließen. Ich bin hier völlig bei Ihnen, 
Herr Schubert, und ich kann mir vorstellen, dass das 
Ihre Frage sein sollte, deswegen sage ich, am Ende 
können Sie die Frage ja noch stellen, dass die For-
derung hier deutlich unterstrichen werden sollte. Auch 
wir fordern jetzt zügiges Handeln. Ich denke, die Linie 
ist vorgegeben, aber abschließend bedauern wir 
nochmals die Weigerung Ihrer Fraktion zu einer ge-
meinsamen Beratung, dass wir das hier in großer Ge-
meinsamkeit parallel mit dem Mittelstandsförderungs-
gesetz beraten wollten. Sie haben dadurch die Chan-
ce vertan. Ich denke, unsere Ablehnung zum SPD-
Antrag habe ich hier deutlich gemacht und auch hin-
reichend begründet. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.  

Herr Schubert, bitte. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Herr Abgeordneter Dr. Schubert, haben Sie noch Fra-
gebedarf? Dann können Sie den jetzt befriedigen.  

Abgeordneter Dr. Schubert, SPD: 

Herr Günther hat falsch gelegen mit seiner Annahme 
meiner Frage. Meine Frage ist ganz anders, und zwar 
hatten Sie vorhin gesagt, wir hätten gemerkt, dass 
wir mit unserem Gesetz nicht ganz richtig liegen. 
Da möchte ich mal wissen, woher Sie diese Weisheit 
nehmen, wo doch im Ausschuss so viel Zustimmung 
gerade aus dem Bereich der Wirtschaft zu unserem 
Gesetzentwurf gekommen ist? 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Herr Schubert, im Ausschuss habe ich eher die Wahr-
nehmung gehabt, dass Sie zu der Einsicht gekom-
men waren, insbesondere in der Debatte mit den 
Kollegen der Linksfraktion, dass Ihr Gesetz doch 
nicht der große Wurf ist. Zustimmung bei der Anhö-
rung konnte ich feststellen in einem wesentlichen 
Punkt - und das haben Sie vorhin auch gesagt - und 
das war der Kollege von der Elektroinnung, der für 
Sie das Gesetz geschrieben hat. 

(Zwischenruf Abg. Dr. Schubert, SPD: 
Handwerkskammer.) 

Ach, die Handwerkskammer auch. Das war alles.  

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Für die Landesregierung hat sich Minister Reinholz 
zu Wort gemeldet.  

Reinholz, Minister für Wirtschaft, Technologie 
und Arbeit: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 
der SPD-Fraktion ist in der ersten Beratung am 8. Ok-
tober 2008 und in den nachfolgenden Ausschuss-
beratungen, insbesondere in der Anhörung vom 
23. Januar 2009, intensiv beraten worden. Ich möchte 
an dieser Stelle nicht noch einmal alle Argumente vor-
tragen, denen der Wirtschaftsausschuss bei seiner 
ablehnenden Empfehlung letztendlich dann gefolgt 
ist.  

Im Ergebnis der Anhörung lässt sich das folgender-
maßen zusammenfassen: Die Vergabestellen, insbe-
sondere die Kommunen, lehnen den Gesetzentwurf 
entschieden ab. Unterstützt wurde der Gesetzentwurf 
- das ist richtig, Herr Dr. Schubert - von den Hand-


